„Gute Arbeit“ auch für LeiharbeiterInnen

Leiharbeit ist ausschließlich zur Bewältigung von Auftragsspitzen gedacht, reguläre Arbeitsplätze mit Leiharbeit zu ersetzen, ist Missbrauch. Wir fordern, dass LeiharbeiterInnen mindestens den gleichen Lohn wie ein/e Festangestellte/r erhalten. Auch die Arbeitsbedingungen müssen für LeiharbeiterInnen und Festangestellte eines Betriebes gleich sein. Dies betrifft insbesondere das Recht auf Weiterbildung und auf Mitbestimmung. Darüber hinaus müssen eine Höchsteinsatzzeit und ein Wiedereinstellungsverbot beim Entleihunternehmen gelten. Das Synchronisationsverbot – das Verleihunternehmen muss die/ den Leiharbeiter/in dauerhaft anstellen und das Arbeitsverhältnis darf nicht nur für die Zeit des Verleihens bestehen – muss wiedereingeführt werden.

Begründung:

Die Leiharbeitsbranche in Deutschland boomt. Seit der Deregulierung der Zeitarbeit im Rahmen der Hartz-Reformen nutzen Unternehmen die Leiharbeit, um die Arbeitsverhältnisse im Unternehmen zu flexibilisieren. Mitte 2007 waren bundesweit 731.152 Leiharbeitskräfte in 21.000 Leiharbeitsunternehmen beschäftigt. Dies entspricht 2,4% der sozialversicherungspflichtigen Jobs. Hintergrund des offenbar auch 2008 anhaltenden Wachstums der Leiharbeit ist also nicht nur der konjunkturelle Aufschwung, sondern auch die Veränderung der gesetzlichen Grundlage. Besonders junge Menschen sind von Leiharbeit betroffen. Jede/r zehnte zwischen 18 und 34 Jahren war bereits einmal in einem Leiharbeitsverhältnis beschäftigt.

LeiharbeitnehmerInen verdienen in der Regel weniger als ihre festangestellten KollegInnen im selben Unternehmen, sind von den Möglichkeiten der Mitbestimmung und Weiterbildung weitgehend ausgeschlossen und müssen damit rechnen, von heute auf morgen ihren Arbeitsplatz zu verlieren, da mit dem Ende der ‚Entleihung‘ häufig auch der Arbeitsvertrag mit dem entsprechenden Leiharbeitsunternehmen endet. Gleichzeitig werden LeiharbeiterInnen von ihren fest angestellten KollegInnen auch als reale ‚Bedrohung‘ wahrgenommen, da die ArbeitgeberInnen die Möglichkeit der nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten von LeiharbeiterInnen dazu nutzen, reguläre Beschäftigung abzubauen. Damit sinkt auch die Solidarität der Beschäftigten in den Unternehmen.

